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I. Abfdhnitt: Der Bearnteneid.

1. Begriff des Beamteneides. Unter Dienfteid (Staats^ 
dienereid) wird im allgemeinen der von einem Beamten oder 
von einer mit der Wahrnehmung eines Amtes betrauten Privat
perfon vor der Uebernahme des Amtes zu leihende Eid ver= 
(fanden, in dem delien Träger die gewiflenhafte Erfüllung der 
mit dem Amt verbundenen Obliegenheiten angelobt.

2. Der Schwörende. Den Dienfteid haben die öffentlichen 
Beamten zu leihen. In einzelnen Fällen haben ihn auch folche 
Perfonen zu leihen, die in einem bloß vertragsmäßigen Ven= 
hältnis zum Staat heben, wenn he feitens des Staates mit der 
Wahrnehmung öffentlicher Befugnifle betraut find <vergl. Bayr. 
V. O. vom 10. 12. 08). In Preußen mühen alle Perfonen ver= 
eidigt werden, die zu ihrer Ausbildung (Referendare), oder 
zur Aushilfe oder Probe angenommen werden (V. O. vom 21
3. 82 Min. Bl. S. 139).

3. Die Verpflichtung zur Leiflung des alig. Dienheides 
und Form des Eides. Die Verpflichtung des Beamten zur Ab= 
leiftung des Eides beruht immer auf Gefetz. Die Form des 
Eides und das Verfahren bei der Ableihung find teils durch 
Gefetz, teils durch Verordnung behimmt. Die Pflicht der 
Reichsbeamten zur Eidesleißung war im alten Reich durch Art. 
18 R. V. behimmt, die Form des Eides durch Kaiferl. V. O. 
vom 29. 6. 1871 fehgelegt. Für die Beamten der deutfchen 
Republik ergibt hch die Pflicht zur Eidesleihung aus Art. 176 
der R. V. von 1919, der bnhimmt: „Alle öffentlichen Beamten 
und Angehörigen der Wehrmacht find auf die Verfaflung zu 
vereidigen". Die Eidesformel ih durch V. O. des Reichsprä* 
(identen vom 14. Auguh 1919 dahin gefaßt: „Ich fchwöre Treue 
der Verfaflung Gehorfam den Gefetzen und gewiflenhafte Er= 
füllung meiner Amtspflichten".

4. Nutzer und Abnehmer des Eides und Verfahren bei 
der Abnahme. W er den Eid nutzt, ih hihorifch und politifch 
fehzuhellen. Eidnutzender war in der Monarchie hinfichtlich 
der eidlichen Verpflichtung, die Verfaflung und die Gefetze 
zu beobachten, der Staat, hinfichtlich des Treugelöbnisses der 
Monarch, der auch zur Entgegennahme des Eides kräh feines 
Hohheitsrechtes befugt war. In der Republik ih Eidnutzender 
allein der Staat. Er ih auch allein zur Entgegennahme 
des Eides berechtigt, und läßt diefes Recht durch die vorge=



fetzte Dienftbehörde des Schwörenden ausüben. Befondere 
Formalitäten bei der Bidesabnabme beitehen nicht mehr. Lieber 
das Verfahren vergl. alig. Verb vom 28. 1. 21. <Iuit. Min 
Bl. S. 89).

5. Bedeutung und Zwedt des Dieniteides. Das Beamten® 
Verhältnis wird durch die Anitellung begründet. Der Inhalt 
der Beamtenpflichten wird durch das Gefetz beitimmt. Die 
Eidesleiitung hat auf die Begründung der Beamteneigenfchaft 
keinen Einfluß und begründet keine neuen Amtspflichten. Der 
Eid iit nur eine moralifche Veritärkung der mit der Anitellung 
übernommenen Beamtenpflichten. Nach § 45 Reichsbeamten® 
gefetzes wird die Dienltzeit vom Tage dsr eriten eidlichen 
Verpflichtung angerechnet.

6. Die Eidesleiftung als Amtspflicht, die Eidesverweiger® 
ung und ihre Folgen. Die Pflicht zur Eidesleiitung iit eine 
Amtsgflicht, die fleh nicht auf die Amtsverrichtungen felbít, fon® 
derű auf die alig. Bedingungen und Vorausfetzungen der ge® 
hörigen Verrichtung des Amts bezieht. Eine Verweigerung 
der Eidesleiitung iit daher gleichbedeutend mit der Verweiger® 
ung der Erfüllung einer Dienitpflicht. Sie (teilt daher ein 
Dienitvergehen dar und kann zwangsweife Entfernung vom Amt 
im Disziplinarwege herbeiführen. Das trifft auch für die durch 
§ 176 R. V. von 1919 geforderte Neuvereidigung der bereits 
im Amt befindl. und vereidigten Beamten zu. Die durch die 
V . O. des Reichspräfidenten vom 14. 8. 1919 feitgefetzte Eides® 
formel bringt den Beamten nicht in Wideritreit mit feinen 
in Art. 118 und 130 der R. V. garantierten Staatsbürgerrechten. 
Der Begriff der Treue iit in der Eidesformel nicht im Sinne 
des monarchifchen Staatsrechts, d. h. im Sinne einer Bindung 
von Perfon zu Perfon, fondern im Sinne des Verfprechens ge® 
wiifenhafter Beobachtung der Verfaflung zu verliehen. Das 
Erfordernis gewiflenhafter Beobachtung der Verfaflung beitand 
für die Beamten von jeher. Die V. O. des Reichspräfidenten 
hält fleh daher im Rahmen der beliebenden Beamtenpflichten. 
Die neue Eidesformel iteht deshalb nicht im Widerfpruch mit 
den verfaflungsmäßigen Rechten des Beamten. Der eidver® 
weigernde Beamte fetzt fleh alfo disziplinarifcher Beitrafung aus.

II. Abfchnitt: Der Fahneneid.
1. Begriff und Gefchichte des Eides. Der Fahneneid iit 

der von den Perfonen des Soldatenitandes beim Dienitantritt 
abzulegende Eid, in dem fie Treue und Gehorfam gegen den 
Kriegsherrn und Erfüllung der militärifchen Verpflichtungen 
geloben. Er reicht bis in die Anfänge des germanifchen Staats® 
lebens zurüdc.

2. Verpflichtung zur Leiitung des Fahneneides und Form 
des Eides. Die Verpflichtung zur Leiitung des Fahneneides 
beruht anf Gefetz, feine Form ift meift im W ege der V  .O.



beitimmt. Die Eidespflicht der Reichswehrangehörigen ergibt 
fich aus Art. 176 der R. V. von 1919, die Formel des Eides 
iit durdh V. O. des Reichspräfidenten vom 14. 8. 1919 dahin 
beitimmt: „Ich fchwöre Treue der Reichsverfaflung und gelobe, 
daß ich als tapferer Soldat das Deutfche Reich und feine ge= 
fetzmäßigen Einrichtungen jederzeit fchützen, dem Reichspräfi^ 
denten und meinen Vorgefetzten Gehorfam leiften will".

3. Der Schwurpflichtige. A lle Perfonen des Soldaten^ 
itandes haben den Fahneneid zu leiden. Dahin gehören-Offiziere, 
Deckoffiziere, Unteroffiziere und Mannfchaften <§ 1 des Reichs^ 
wehrgefetzes von 1921).

4. Bedeutung des Fahneneides. Der Fahneneid hat die= 
felbe Bedeutung wie der Beamteneid. Das militärifche DieniF 
Verhältnis wird begründet durch den tatfächlichen Dienlfantritt, 
d. h. früher durch die Einziehung, heute durch die Annahme 
des Verpflichtungsfeheins. Die ftrafrechtliche Verantwortlichkeit 
des Soldaten beginnt mit der Tage des Dienftantritts.

5. Der Inhalt des Fahneneids. Der Fahneneid enthält 
eine Bekräftigung der beiden Flauptpflichten des Soldaten: der 
Treue= und Gehorfamspflicht.

6. Wem wird der Eid geleiltet? Der Fahneneid wird 
dem Dienftherrn geleiftet. W er Dienftherr iit, ergibt fich aus 
den Beifimmungen der R. V . Die Streitfrage, ob im alten 
Reich der Fahneneid dem Landsherrn oder dem Kaifer ge= 
leifiet wurde, muß zugunften des letzteren entfehieden werden. 
Heute iit das Reich der Dienftherr des Soldaten.

7. Die Eidesverweigerung und ihre Folgen. Die Eides
pflicht iit eine Dienitpflidht des Soldaten. Die Verweigerung 
der Eidesleifiung iit Ungehorfam gegen einen Dienftbefehl. 
Die Eidesleifiung kann daher durch disziplinarifche oder 
kriminelle Strafmittel erzwungen werden.


